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Resolution der Generalversammlung, verabschiedet am 6. Juni 2014 

[ohne Überweisung an einen Hauptausschuss (A/68/L.48)] 

68/275. Nelson-Rolihlahla-Mandela-Preis der Vereinten Nationen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 64/13 vom 10. November 2009, mit der sie den 
18. Juli zum Internationalen Nelson-Mandela-Tag erklärte, der von den Vereinten Nationen 
seit 2010 jährlich begangen wird, 

 in Würdigung des Präsidenten der achtundsechzigsten Tagung der Generalversamm-
lung für seine Initiative zur Schaffung des Nelson-Rolihlahla-Mandela-Preises der Verein-
ten Nationen, 

 eingedenk der Führungs- und Unterstützungsrolle Nelson Rolihlahla Mandelas im 
Kampf für die Befreiung und die Einheit Afrikas, seines herausragenden Beitrags zur Schaf-
fung eines demokratischen Südafrika ohne Rassenschranken und Sexismus und seines Bei-
trags zum Kampf für die Demokratie auf internationaler Ebene und zur Förderung einer 
weltweiten Kultur des Friedens, 

 sowie eingedenk der Werte Nelson Rolihlahla Mandelas und seines Engagements zum 
Wohle der Menschheit durch sein humanitäres Wirken in den Bereichen Konfliktbeilegung, 
Rassenbeziehungen, Förderung und Schutz der Menschenrechte, Aussöhnung, Gleichstel-
lung der Geschlechter und Rechte der Kinder und anderer schutzbedürftiger Gruppen sowie 
bei der Besserstellung armer und unterentwickelter Gemeinwesen, 

 in dem Wunsche, das außergewöhnliche Leben und Vermächtnis Nelson Rolihlahla 
Mandelas auch künftig in Ehren zu halten und zu würdigen, 

 1. beschließt, den Nelson-Rolihlahla-Mandela-Preis der Vereinten Nationen zu 
schaffen, einen Ehrenpreis zur Würdigung der herausragenden Leistungen und Beiträge 
einzelner Personen zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen; 

 2. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit dem Präsidenten der General-
versammlung innerhalb von sechs Monaten nach Verabschiedung dieser Resolution die Kri-
terien und Verfahren für die Verleihung des Preises festzulegen, die spätestens am 30. No-
vember 2014 von der Versammlung angenommen werden sollen. 

91. Plenarsitzung 
6. Juni 2014 
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